
 

 

Gemeinde Bad Laer 
Landkreis Osnabrück 
  

 

46. Flächennutzungsplanänderung 

 

Vollverfahren gem. §§ 2 ff BauGB 

Abwägung 

 zu den Verfahrensschritten: 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB sowie der Nachbarkommunen gemäß § 2 
Abs. 2 
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A. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG 

 
I. Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) 

 

 
Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange, die mit Schreiben vom 14.09.2023 beteiligt wurden, sind keine Stellungnah-
men eingegangen, so dass das Einverständnis zur vorgelegten Planung unterstellt wer-
den kann. 

1. Agentur für Arbeit 

2. Landesschulbehörde 

3. Lappwaldbahn Service GmbH 

4. LEA Niedersachsen 

5. Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 

6. Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz 

7. Unterhaltungsverband Nr. 96 "Hase-Bever" 

8. Wasserbeschaffungsverband Osnabrück-Süd 

9. TELKOS 

10. Freiwillige Feuerwehr Bad Laer 

11. Gemeinde Glandorf 

12. Hauptverband des Osnabrücker Landvollkes 

13. Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH 

14. Osnatel GmbH 

15. BUND e.V. Kreisgruppe Osnabrück 

16. Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Nds. (LGLN) 

17. innogy Netze Deutschland GmbH 
 

Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange, wurden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen: 

18. Stadt Osnabrück – Archäologische Denkmalpflege 
vom 15.09.2023 

19. EWE Netz GmbH 
vom 15.09.2023 und 21.09.2023 

20. Gemeinde Bad Rothenfelde 
vom 16.09.2023 

21. Niedersächsische Landesforsten 
vom 18.09.2023 

22. Gemeinde Hilter a.T.W. 
vom 19.09.2023 

23. Stadt Bad Iburg 
vom 19.09.2023 

24. Stadt Versmold 
vom 19.09.2023 

25. Stadt Sassenberg 
vom 20.09.2023 

26. Westnetz GmbH 
vom 21.09.2023 

27. Amt für regionale Entwicklung Weser-Ems 
vom 26.09.2023 

28. Polizeiinspektion Osnabrück 
vom 28.09.2023 

29. Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
vom 28.09.2023 

30. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
vom 05.10.2023 
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31. Handwerkskammer Osnabrück – Emsland – Grafschaft 
Bentheim 
vom 06.10.2023 
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Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange sind Stellungnahmen mit Anregungen bzw. Hinweisen eingegangen: 

 

 
32. Pledoc GmbH 

vom 22.09.2023 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Eine detaillierte Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung mit entsprechender Maßnah-
menfestlegung erfolgt auf der nachgelagerten Ebene der Bebauungsplanung.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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33. Teutoburger Energie Netzwerk eG 

vom 28.09.2023 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Hinweise zum Leitungsschutz betreffen die nachgelagerten Planungs- und 
Ausführungsebenen. Der Leitungsbestand kann auf den nachgelagerten Ebe-
nen grds. sichergestellt werden. Ein entsprechender Hinweis zum Leitungsbe-
stand und dem Umgang mit Bestandsleitungen ist in den Unterlagen bereits ent-
halten.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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34. Deutsche Telekom Technik GmbH 

vom 10.10.2023 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Hinweise zum Leitungsschutz betreffen die nachgelagerten Planungs- und 
Ausführungsebenen. Der Leitungsbestand kann auf den nachgelagerten Ebe-
nen grds. sichergestellt werden. Ein entsprechender Hinweis zum Leitungsbe-
stand und dem Umgang mit Bestandsleitungen ist in den Unterlagen bereits ent-
halten.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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35. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt 

vom 12.10.2023 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Zur Ermittlung und Beurteilung der im Plangebiet zu erwartenden relevanten Ge-
samt-Geruchsbelastung wurde ein Immissionsgutachten von der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen, Stand 14.02.2024 erstellt. Als Geruchsquellen 
wurden insbesondere zahlreiche landwirtschaftliche Hofstellen südlich des Plan-
gebietes wie auch die kommunale Kläranlage und Grünabfallsammelstelle iden-
tifiziert und eingestellt. Aufgrund der gegenwärtigen Planungsabsichten, die Ab-
wasserbeseitigung in die Nachbargemeinde Glandorf zu verlegen und die be-
stehende Kläranlage innerhalb der nächsten 4-5 Jahre ganz oder teilweise still-
zulegen wurden zwei Szenarien untersucht: 

1. Ermittlung der Gesamt-Geruchsbelastung unter Einbeziehung der 
Kläranlage (derzeitiger Stand) 

2. Ermittlung der Gesamt-Geruchsbelastung ohne Kläranlage (Pla-
nungsszenario) 

Die Beurteilung der von den Anlagen ausgehenden Immissionen erfolgt gem. 
TA Luft. Immissionskenngröße ist der Anteil der Geruchsstunden an den Ge-
samtjahresstunden. Entsprechend der Schutzbedürftigkeit sind gebietsabhän-
gige Immissionswerte angegeben.  

Gemäß Tabelle 22 Anhang 7 TA Lärm ergeben sich die folgenden Immissions-
werte: 

Wohn-/Mischgebiete, 
Kerngebiete mit Wohnen, 

urbane Gebiete 

Gewerbe-/Industriege-
biete, Kerngebiete 

Dorfgebiete 

0,10 0,15 0,15 

Bei der Geruchsbeurteilung im Außenbereich ist es unter Prüfung der speziellen 
Randbedingungen des Einzelfalles möglich, Werte von 0,20 (Regelfall) bis 0,25 
(begründete Ausnahme) für Tierhaltungsgerüche heranzuziehen. 

Die Höhe der zumutbaren Immissionen ist im Einzelfall zu beurteilen. Ein Immis-
sionswert von 0,25 soll nicht überschritten werden. 

„Wenn gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer Geruchsauswirkungen ver-
gleichbar genutzte Gebiete und zum Wohnen dienende Gebiete 
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aneinandergrenzen (Gemengelage), können die für die zum Wohnen dienenden 
Gebiete geltenden Immissionswerte auf einen geeigneten Zwischenwert der für 
die aneinandergrenzenden Gebietskategorien geltenden Werte erhöht werden, 
soweit dies nach der gegenseitigen Pflicht zur Rücksichtnahme erforderlich ist. 
[…] Für die Höhe des Zwischenwertes ist die konkrete Schutzwürdigkeit des be-
troffenen Gebiets maßgeblich. Wesentliche Kriterien sind die Prägung des Ein-
wirkungsbereichs durch den Umfang der Wohnbebauung einerseits und durch 
Gewerbe- und Industriebetriebe andererseits, die Ortsüblichkeit der Geruchaus-
wirkung und die Frage, welche der unverträglichen Nutzungen zuerst verwirk-
licht wurde.“ (TA Luft Anhang 7, Kap 3.1) 

Im Kommentar zu Anhang 7 TA Luft „Feststellung und Beurteilung von Ge-
ruchsemmissionen“ des Expertengremiums Gruchsimmissions-Richtlinie vom 
08.02.2022 werden folgende Übergangswerte empfohlen.  

 

Ergebnis des Gutachtens ist, dass die Immissionswerte in der gegenwärtigen 
Situation zwischen 11 und 21 % der Jahresstunden liegen. Sie sind im Süden 
und Südosten am höchsten und nehmen nach Norden hin ab. Damit wird der 
Immissionswert von 0,10 im gesamten Plangebiet und der Immissionswert von 
0,15 insb. im südöstlichen Bereich überschritten. 
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Abb. Ermittlung der Gesamt-Geruchsbelastung unter Einbeziehung der Kläranlage (derzeitiger 
Stand) (Quelle: Landwirtschaftskammer Niedersachsen) 

Für das Planungsszenario kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, dass die 
Einhaltung des Immissionswertes von 0,10 in dem gesamten Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes Nr. 357 gewährleistet wäre. Geruchsimmissionsschutz-
rechtliche Konflikte hinsichtlich einer verstärkten Wohnnutzung bestünden dann 
nicht mehr. 
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Abb. Ermittlung der Gesamt-Geruchsbelastung ohne Kläranlage (Planungsszenario) (Quelle: Land-
wirtschaftskammer Niedersachsen) 

Aktuell kann aufgrund der erhöhten Immissionswerte sowie der schutzwürdigen 
(Außenbereichs-)Wohnnutzung grds. von einer gewachsenen Gemengelage 
gesprochen werden. Dabei stehen die betriebsbedingten Emissionen und Inte-
resse der ansässigen Emittenten den (Schutz- und Entwicklungs-) Interessen 
der (selbstnutzenden) Eigentümer gegenüber.  

Um die Interessen beider Parteien zu würdigen. wird unter Berücksichtigung al-
ler Planungsabsichten die folgende Bedingung gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 als Fest-
setzung in den Bebauungsplan aufgenommen: 

Anlagen, die nicht nur dem vorübergehenden Aufenthalt dienen, sind bis zur 
Stilllegung der Kläranlage in den Bereichen unzulässig, in denen ein Immis-
sionswert von 15 überschritten wird (siehe Beikarte). Ausgenommen sind 
bestehende Anlagen, die dem Bestandsschutz unterliegen. 

Davon ausgehend, dass bis zur Stilllegung der Kläranlage von einem Zeitraum 
von 3-5 Jahren ausgegangen wird, der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
an den Außenbereich angrenzt und es sich um eine gewachsene Gemengelage 
handelt, ist im Sinne der Ausführungen zu Nr. 3.1 des Anhangs 7 der TA Luft für 
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die Übergangszeit ein von der Norm abweichender und erhöhter Immissionswert 
von bis zu 0,15 tolerierbar. 

So sind bereits jetzt rund 80 % des geplanten Mischgebietes für eine entspre-
chende städtebauliche Nutzung geeignet. Auf der übrigen Fläche wären hinge-
gen bauliche Maßnahmen, die einen nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von 
Menschen begründen oder einen solchen erfordern würden, zumindest solange 
nicht zulässig, wie die nahegelegene Kläranlage noch in Betrieb ist.  

Insgesamt kann damit den konträren Interessen Rechnung getragen werden 
und lassen sich gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherstellen. 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Eine Untersuchung der Lärmimmissionen von der Kläranlage und der Grünab-
fallsammelstelle wird seitens des Plangebers aufgrund der räumlichen Distanz, 
des vorhandenen Lärmschutzwalls und der Überlagerung mit dem Verkehrslärm 
nicht für erforderlich erachtet. 

Eine Einbeziehung dieser Emittenten ist auch von der Immissionsschutzbehörde 
nicht gefordert, was die Einschätzung des Plangebers stützt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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36. Industrie- und Handelskammer Osnabrück – Emsland – Grafschaft 

Bentheim 
vom 13.10.2023 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Hinsichtlich der Gebietsanordnung ist auf der Ebene der Flächennutzungspla-
nung insb. der Trennungsgrundsatz des § 50 BImschG von Bedeutung. 

Dieser besagt, dass raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen „einander 
so zuzuordnen [sind], dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren 
Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in Be-
triebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder über-
wiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige 
Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, 
Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders 
wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Ge-
bäude, so weit wie möglich vermieden werden. Bei raumbedeutsamen Planun-
gen und Maßnahmen in Gebieten, in denen die in Rechtsverordnungen nach § 
48a Absatz 1 festgelegten Immissionsgrenzwerte und Zielwerte nicht überschrit-
ten werden, ist bei der Abwägung der betroffenen Belange die Erhaltung der 
bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berücksichtigen.“ 

Aufgrund dessen, dass in einem Mischgebiet ein geringerer Schutzanspruch be-
steht und hier sonstige Gewerbebetriebe zulässig sind, stellt das Mischgebiet 
jenen Gebietstypus dar, der zwischen einem Gewerbegebiet und einem Allge-
meinen Wohngebiet vermittelt. Gem. Fachbeitrag Gewerbelärm sind die gelten-
den Orientierungs- und Richtwerte eingehalten, sodass schädliche Umweltein-
wirkungen aus gewerblicher Nutzung nicht bestehen. Aufgrund der bestehenden 
weiten Unterschreitung der zulässigen Werte ist grds. von einem verträglichen 
Miteinander der Nutzungen auszugehen. Eine detaillierte Betrachtung erfolgt auf 
der nachgelagerten Bebauungsplanung. 

Die Durchsetzung des Gebietscharakters obliegt den Ordnungsbehörden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 37. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
vom 13.10.2023 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Einwender fasst die ihn betreffenden Sachverhalte, wie bereits in Planzeich-
nung, Textlichen Festsetzung und Begründung enthalten, noch einmal zusam-
men und äußert hinsichtlich der 46. FNP-Änderung keine Bedenken. 

Die Bedenken, die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens geäußert werden, 
werden auch im Bebauungsplanverfahren behandelt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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38. Landkreis Osnabrück 

vom 13.10.2023 

 

a)  

 

 

zu a) Beschlussvorschlag: 

 

Zur Flächenneuinanspruchnahme; 

Gem. dem Ziel D 2.2.01 RROP ist „die Flächeninanspruchnahme für Siedlung 
und Infrastruktur […] auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken und 
nach Möglichkeit durch geeignete Maßnahmen der Entsiegelung auszugleichen. 
Böden mit einer hohen natürlichen Ertragsfähigkeit sind vor weiterer Inanspruch-
nahme zu schützen und möglichst für eine werterhaltende landwirtschaftliche 
oder gärtnerische Nutzung zu sichern.“ 

Zwischen dem Freiraumerhalt und den sonstigen Entwicklungsbedürfnissen be-
steht häufig ein Nutzungskonflikt. Die vorliegende Planung verfolgt das Ziel, eine 
bereits besiedelte und bebaute Außenbereichsfläche zukünftig besser auszu-
nutzen. Eine Erst-/Neuinanspruchnahme einer unbebauten Außenbereichsflä-
che ist hiermit somit nicht verbunden, sodass das Ziel D 2.2.01 grds. gewahrt 
ist.  

Eine detaillierte Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung mit entsprechender Maßnah-
menfestlegung erfolgt auf der nachgelagerten Ebene der Bebauungsplanung.  

 

Zum überörtlichen Verkehr: 

Gem. dem Ziel D 2.4.02 RROP sind „Verkehrswege und andere lärmerzeugende 
Anlagen […] so zu planen, dass davon ausgehende Lärmbelastungen insbeson-
dere der Wohnbereiche und der Bereiche mit besonderer Erholungsfunktion, 
weitgehend vermieden werden. Von einem Heranwachsen der Wohnbebauung 
an stark belastete Verkehrswege ist nach Möglichkeit abzusehen.“ 

Wie im vorigen Punkt erwähnt, dient die Planung dazu, Entwicklungsmöglichkei-
ten auf einer bereits bebauten und durch Wohnnutzung geprägten Außenbe-
reichsfläche zu erhöhen. Folglich durch die Planung kein grds. neuer Konflikt 
geschaffen. Eine detaillierte Betrachtung erfolgt auf den nachgelagerten Plan-
ebenen 
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Zur Geruchsimmission: 

Zur Ermittlung und Beurteilung der im Plangebiet zu erwartenden relevanten Ge-
samt-Geruchsbelastung wurde ein Immissionsgutachten von der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen, Stand 14.02.2024 erstellt. Hinsichtlich des Er-
gebnisses und der Berücksichtigung wird auf den Beschlussvorschlag zu Stel-
lungnahme A I Nr. 22 verwiesen. 

 

Den Hinweisen wird zum Teil gefolgt. 

b)  

 

zu b) Beschlussvorschlag: 

Die Melde- und Sicherungspflichten ergeben sich grds. aus dem Denkmalrecht 
uns gelten ggü jedermann. Zur Sensibilisierung ist bereits ein entsprechender 
Hinweis in den bebauungsplanunterlagen aufgenommen worden.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

c)  

 

zu c) Beschlussvorschlag: 

Zur Ermittlung und Beurteilung der im Plangebiet zu erwartenden relevanten Ge-
samt-Geruchsbelastung wurde ein Immissionsgutachten von der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen, Stand 14.02.2024 erstellt. Hinsichtlich des Er-
gebnisses und der Berücksichtigung wird auf den Beschlussvorschlag zu Stel-
lungnahme A I Nr. 22 verwiesen. 

Dem Hinweis wird gefolgt. 
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d)  

 

 

zu d) Beschlussvorschlag: 

Die Erschließung des Baugebietes sowie die Betrachtung der Niederschlags-
wasserbeseitigung erfolgt auf den nachgelagerten Planebenen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

e)  

 

zu e) Beschlussvorschlag: 

Eine detaillierte Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung mit entsprechender Maßnah-
menfestlegung erfolgt auf der nachgelagerten Ebene der Bebauungsplanung.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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f)  

 

zu f) Beschlussvorschlag: 

Die Vorgaben des Baugesetzbuches werden beachtet. Ein Upload der Planung 
wird von der Verwaltung vorgenommen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 39. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
vom 13.10.2023 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Auseinandersetzung mit den Baugrundverhältnissen gehört zu den Grund-
leistungen der nachgelagerten Planungsebenen. Grds. ist davon auszugehen, 
dass Gründungen am Standort möglich sind und ein Planvollzug gegeben ist. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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II. Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) 

 

 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB fand in der Zeit von 
18.09.2023 bis 13.10.2023 statt. Während dieses Zeitraumes sind keine Bedenken oder 
Anregungen von den Bürgern vorgetragen worden. 

 

Folgend der Vermerk zur öffentlichen Informationsveranstaltung am 18.09.2023 
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